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Das Verhalten und die Außerung des Ersten Stadtrates verstößt gegen die zitierten beamten-rechtlichen Vbrschriften nicht. Där E,rste stadtrat hat gerade auch in Ausubung seines Amtesals politischer wahlbeamter - dessen auch politisch werteno"Xrr"ir;;r naturgemäß weiter-gehen können und dür-fen als die eines anderen Amtsträgers - eine wertung des Gerichtsufteilsund damit auch des Verhaltens des Ratsherrn Rosenbau-r uorgenommen, die in keinster Weisedienstrechtlich zu beanstanden ist, sondern von mir im Gegenteil sogar ausdrücklich billigendzur Kenntnis genommen und unterstützt worden ist. 
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Der betreffende Ratsherr hat nicht zum ersten Mal in evidenter weise auch gegen Anordnun-gen der Stadtvenvaltung verstoßen und dieses ausdrücklich im Rahmenlpolitischer Aktionenund demonstrativ öffentlich und nicht etwa anläßlich irgendeines ,,privateÄ,, Verhaltens als Bür-ger der Stadt Braunschweig. Er hat mit seinen Aktioneir und TateÄ damit das Licht der off;ri-lichkeit gesucht und genießt deshalb auch in Bezug auf die g"r,t"irünä ruin"s verhaltens, aberauch in Bezug auf die Bekanntgabe seines Verhaliens, keinen gesonderten Schutz, woraufmein allgemeiner Vertreter bei seiner Stellungnahme l'rätte Rücksicht nehmen müssen.

wenn sich ein Ratsherr in solcher Weise verhält und dies regelmäßig auch mit verbal-scharfenAttacken gegen die Verwaltung - insbesondere auch g"g"n den Ersten stadtrat Lehmann -verbindet, ist es nicht-nur gereöhtfertigt, sondern g"rrä"äu konsequent, wenn der Vertreter derVerwaltung in seiner stellungnahme iu einem solchen Urteil dann auch ,,Genugtuung,, über dieentsprechende Ahndung des Verhaltens äußert. Schließlich hat der Erstä Stadtrat diese Auße-rung zugleich mit der- inzwischen aber enttäuschten - Hoffnung u"rbunä"n, der Spruch desGerichts würde den - noch nicht rechtskräftig - Verurteilten dazlt bringen, sein Verhalte n zuändern und damit der Venrualtung selbst auch solche Auseinandersetzungen oder Verfügungenersparen' Es hatte nachher durchaus im Rahmen einer nicht rlvernünftiien Erwartungshaltunggelegen, daß bei einer Akzeptanz des Urteils der betreffende Ratsher.r inäoweit mit einär gewis-sen Einsicht die Kritik akzeptiert und selbst zu einem Schtußstrich unter di;';'ör#iär;"Angelegenheit beigetragen hätte.

Unter diesen Umständen habe ich die Dienstaufsichtsbeschwerde als unbegründet zurückge-wiesen und den Beschwerdeführer entsprechend beschieäen.


